
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

312-2 Strafprozessordnung (StPO) 
 

4. Aktualisierung 2009 (1. Oktober 2009) 
 
 
Die Strafprozessordnung wurde durch Art. 3 Abs. 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung des Sprengstoff-
gesetzes v. 17. Juli 2009, BGBl. I S. 2062, und durch Art. 1 des 2. Opferrechtsreformgesetzes v. 29. Juli 
2009, BGBl. I S. 2280, mit Wirkung vom 1. Oktober 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 48 

 
 
 
 
 
Die Ladung der Zeugen geschieht unter Hin-

weis auf verfahrensrechtliche Bestimmungen, die 
dem Interesse des Zeugen dienen, auf vorhande-
ne Möglichkeiten der Zeugenbetreuung und auf die 
gesetzlichen Folgen des Ausbleibens. 
 
§ 57 

Vor der Vernehmung werden die Zeugen zur 
Wahrheit ermahnt, auf die Möglichkeit der Vereidi-
gung hingewiesen und über die strafrechtlichen 
Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen 
Aussage belehrt. Im Falle der Vereidigung sind sie 
über die Bedeutung des Eides sowie über die 
Möglichkeit der Wahl zwischen dem Eid mit religi-
öser oder ohne religiöse Beteuerung zu belehren. 
 
 
§ 58 

(1) Die Zeugen sind einzeln und in Abwesen-
heit der später zu hörenden Zeugen zu verneh-
men. § 406g Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 

(2) … 
 
§ 58a 

(1) Die Vernehmung eines Zeugen kann auf 
Bild-Ton-Träger aufgezeichnet werden. Sie soll 
aufgezeichnet werden 

1. bei Personen unter sechzehn Jahren, die 
durch die Straftat verletzt worden sind, oder 

 
 

2. wenn zu besorgen ist, dass der Zeuge in der 
Hauptverhandlung nicht vernommen werden 
kann und die Aufzeichnung zur Erforschung 
der Wahrheit erforderlich ist. 

(2)-(3) … 

neu 
 
§ 48 

(1) Zeugen sind verpflichtet, zu dem zu ihrer 
Vernehmung bestimmten Termin vor dem Rich-
ter zu erscheinen. Sie haben die Pflicht auszu-
sagen, wenn keine im Gesetz zugelassene 
Ausnahme vorliegt. 

(2) Die Ladung der Zeugen geschieht unter 
Hinweis auf verfahrensrechtliche Bestimmungen, 
die dem Interesse des Zeugen dienen, auf vorhan-
dene Möglichkeiten der Zeugenbetreuung und auf 
die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens. 
 
§ 57 

Vor der Vernehmung werden die Zeugen zur 
Wahrheit ermahnt und über die strafrechtlichen 
Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen 
Aussage belehrt. Auf die Möglichkeit der Verei-
digung werden sie hingewiesen. Im Fall der 
Vereidigung sind sie über die Bedeutung des Ei-
des und darüber zu belehren, dass der Eid mit 
oder ohne religiöse Beteuerung geleistet wer-
den kann. 
 
§ 58 

(1) Die Zeugen sind einzeln und in Abwesen-
heit der später zu hörenden Zeugen zu verneh-
men. 

(2) (unverändert) 
 
§ 58a 

(1) Die Vernehmung eines Zeugen kann auf 
Bild-Ton-Träger aufgezeichnet werden. Sie soll 
aufgezeichnet werden, wenn 

1. dies bei Personen unter 18 Jahren, die 
durch die Straftat verletzt sind, zur Wah-
rung ihrer schutzwürdigen Interessen 
geboten ist oder 

2. zu besorgen ist, dass der Zeuge in der 
Hauptverhandlung nicht vernommen werden 
kann und die Aufzeichnung zur Erforschung 
der Wahrheit erforderlich ist. 

(2)-(3) (unverändert) 



 

 

    
 

§ 60 
Von der Vereidigung ist abzusehen 
1. bei Personen, die zur Zeit der Vernehmung 

das sechzehnte Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben oder die wegen mangelnder 
Verstandesreife oder wegen einer psychi-
schen Krankheit oder einer geistigen oder 
seelischen Behinderung vom Wesen und 
der Bedeutung des Eides keine genügende 
Vorstellung haben; 

2. … 
 
§ 68 

(1) Die Vernehmung beginnt damit, dass der 
Zeuge über Vornamen und Zunamen, Alter, Stand 
oder Gewerbe und Wohnort befragt wird. Zeugen, 
die Wahrnehmungen in amtlicher Eigenschaft ge-
macht haben, können statt des Wohnortes den 
Dienstort angeben. 

(2) Besteht Anlass zu der Besorgnis, dass 
durch die Angabe des Wohnortes der Zeuge oder 
eine andere Person gefährdet wird, so kann dem 
Zeugen gestattet werden, statt des Wohnortes 
seinen Geschäfts- oder Dienstort oder eine andere 
ladungsfähige Anschrift anzugeben. Unter der in 
Satz 1 genannten Voraussetzung kann der Vorsit-
zende in der Hauptverhandlung dem Zeugen ge-
statten, seinen Wohnort nicht anzugeben. 

(3) Besteht Anlass zu der Besorgnis, dass 
durch die Offenbarung der Identität oder des 
Wohn- oder Aufenthaltsortes des Zeugen Leben, 
Leib oder Freiheit des Zeugen oder einer anderen 
Person gefährdet wird, so kann ihm gestattet wer-
den, Angaben zur Person nicht oder nur über eine 
frühere Identität zu machen. Er hat jedoch in der 
Hauptverhandlung auf Befragen anzugeben, in 
welcher Eigenschaft ihm die Tatsachen, die er 
bekundet, bekanntgeworden sind. Die Unterlagen, 
die die Feststellung der Identität des Zeugen ge-
währleisten, werden bei der Staatsanwaltschaft 
verwahrt. Zu den Akten sind sie erst zu nehmen, 
wenn die Gefährdung entfällt. 

(4) Erforderlichenfalls sind dem Zeugen Fragen 
über solche Umstände, die seine Glaubwürdigkeit 
in der vorliegenden Sache betreffen, insbesondere 
über seine Beziehungen zu dem Beschuldigten 
oder dem Verletzten, vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 60 
Von der Vereidigung ist abzusehen 
1. bei Personen, die zur Zeit der Vernehmung 

das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben oder die wegen mangelnder Verstan-
desreife oder wegen einer psychischen 
Krankheit oder einer geistigen oder seeli-
schen Behinderung vom Wesen und der 
Bedeutung des Eides keine genügende Vor-
stellung haben; 

2. (unverändert) s 
 
§ 68 

(1) Die Vernehmung beginnt damit, dass der 
Zeuge über Vornamen, Nachnamen, Geburts-
namen, Alter, Beruf und Wohnort befragt wird. Ein 
Zeuge, der Wahrnehmungen in amtlicher Eigen-
schaft gemacht hat, kann statt des Wohnortes den 
Dienstort angeben. 

(2) Einem Zeugen soll zudem gestattet wer-
den, statt des Wohnortes seinen Geschäfts- 
oder Dienstort oder eine andere ladungsfähige 
Anschrift anzugeben, wenn ein begründeter 
Anlass zu der Besorgnis besteht, dass durch 
die Angabe des Wohnortes Rechtsgüter des 
Zeugen oder einer anderen Person gefährdet 
werden oder dass auf Zeugen oder eine andere 
Person in unlauterer Weise eingewirkt werden 
wird. In der Hauptverhandlung soll der Vorsit-
zende dem Zeugen bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des Satzes 1 gestatten, seinen 
Wohnort nicht anzugeben. 

(3) Besteht ein begründeter Anlass zu der 
Besorgnis, dass durch die Offenbarung der 
Identität oder des Wohn- oder Aufenthaltsortes 
des Zeugen Leben, Leib oder Freiheit des Zeu-
gen oder einer anderen Person gefährdet wird, 
so kann ihm gestattet werden, Angaben zur 
Person nicht oder nur über eine frühere Identi-
tät zu machen. Er hat jedoch in der Hauptver-
handlung auf Befragen anzugeben, in welcher 
Eigenschaft ihm die Tatsachen, die er bekun-
det, bekannt geworden sind. 

(4) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die 
Voraussetzungen der Absätze 2 oder 3 vorlie-
gen, ist der Zeuge auf die dort vorgesehenen 
Befugnisse hinzuweisen. Im Fall des Absat-
zes 2 soll der Zeuge bei der Benennung einer 
ladungsfähigen Anschrift unterstützt werden. 
Die Unterlagen, die die Feststellung des Woh-
nortes oder der Identität des Zeugen gewähr-
leisten, werden bei der Staatsanwaltschaft 
verwahrt. Zu den Akten sind sie erst zu neh-
men, wenn die Besorgnis der Gefährdung ent-
fällt. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 68a 

(1) … 
(2) Der Zeuge soll nach Vorstrafen nur gefragt 

werden, wenn ihre Feststellung notwendig ist, um 
über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 
Nr. 2 zu entscheiden oder um seine Glaubwürdig-
keit zu beurteilen. 
 
 
 
 
 
 
§ 68b 

Zeugen, die noch keinen anwaltlichen Beistand 
haben, kann für die Dauer der Vernehmung mit 
Zustimmung der Staatsanwaltschaft ein Rechts-
anwalt beigeordnet werden, wenn ersichtlich ist, 
dass sie ihre Befugnisse bei der Vernehmung nicht 
selbst wahrnehmen können und ihren schutzwür-
digen Interessen auf andere Weise nicht Rech-
nung getragen werden kann. Hat die Vernehmung 

1. ein Verbrechen, 
2. ein Vergehen nach den §§ 174 bis 174c, 

176, 179 Abs. 1 bis 4, §§ 180, 182, 225 Abs. 
1 oder 2, § 232 Abs. 1 oder 2, § 233 Abs. 1 
oder 2 oder nach § 233a des Strafgesetzbu-
ches oder 

3. ein sonstiges Vergehen von erheblicher Be-
deutung, das gewerbs- oder gewohnheits-
mäßig oder von einem Bandenmitglied oder 
in anderer Weise organisiert begangen wor-
den ist, 

zum Gegenstand, so ist die Beiordnung auf Antrag 
des Zeugen oder der Staatsanwaltschaft anzuord-
nen, soweit die Voraussetzungen des Satzes 1 
vorliegen. Für die Beiordnung gelten § 141 Abs. 4 
und § 142 Abs. 1 entsprechend. Die Entscheidung 
ist unanfechtbar. 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten auch nach Ab-
schluss der Zeugenvernehmung. Soweit dem 
Zeugen gestattet wurde, Daten nicht anzuge-
ben, ist bei Auskünften aus und Einsichtnah-
men in Akten sicherzustellen, dass diese Daten 
anderen Personen nicht bekannt werden, es sei 
denn, dass eine Gefährdung im Sinne der Ab-
sätze 2 und 3 ausgeschlossen erscheint. 
 
§ 68a 

(1) (unverändert) 
(2) Der Zeuge soll nach Vorstrafen nur gefragt 

werden, wenn ihre Feststellung notwendig ist, um 
über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 
Nr. 2 zu entscheiden oder um seine Glaubwürdig-
keit zu beurteilen. Fragen nach Umständen, die 
die Glaubwürdigkeit des Zeugen in der vorlie-
genden Sache betreffen, insbesondere nach 
seinen Beziehungen zu dem Beschuldigten 
oder der verletzten Person, sind zu stellen, 
soweit dies erforderlich ist. 
 
§ 68b 

(1) Zeugen können sich eines anwaltlichen 
Beistands bedienen. Einem zur Vernehmung 
des Zeugen erschienenen anwaltlichen Bei-
stand ist die Anwesenheit gestattet. Er kann 
von der Vernehmung ausgeschlossen werden, 
wenn bestimmte Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass seine Anwesenheit die ge-
ordnete Beweiserhebung nicht nur unwesent-
lich beeinträchtigen würde. Dies wird in der 
Regel der Fall sein, wenn aufgrund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, dass 

1. der Beistand an der zu untersuchenden 
Tat oder an einer mit ihr im Zusammen-
hang stehenden Begünstigung, Strafver-
eitelung oder Hehlerei beteiligt ist, 

2. das Aussageverhalten des Zeugen da-
durch beeinflusst wird, dass der Bei-
stand nicht nur den Interessen des Zeu-
gen verpflichtet erscheint, oder 

3. der Beistand die bei der Vernehmung er-
langten Erkenntnisse für Verdunke-
lungshandlungen im Sinne des § 112 Ab-
satz 2 Nummer 3 nutzt oder in einer den 
Untersuchungszweck gefährdenden Wei-
se weitergibt. 

(2) Einem Zeugen, der bei seiner Verneh-
mung keinen anwaltlichen Beistand hat und 
dessen schutzwürdigen Interessen nicht auf 
andere Weise Rechnung getragen werden 
kann, ist für deren Dauer ein solcher beizuord-
nen, wenn besondere Umstände vorliegen, aus 
denen sich ergibt, dass der Zeuge seine Be-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 81c 

(1)-(2) … 
(3) Untersuchungen oder Entnahmen von Blut-

proben können aus den gleichen Gründen wie das 
Zeugnis verweigert werden. Haben Minderjährige 
wegen mangelnder Verstandesreife oder haben 
Minderjährige oder Betreute wegen einer psychi-
schen Krankheit oder einer geistigen oder seeli-
schen Behinderung von der Bedeutung ihres Wei-
gerungsrechts keine genügende Vorstellung, so 
entscheidet der gesetzliche Vertreter; § 52 Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 3 gilt entsprechend. Ist der ge-
setzliche Vertreter von der Entscheidung ausge-
schlossen (§ 52 Abs. 2 Satz 2) oder aus sonstigen 
Gründen an einer rechtzeitigen Entscheidung ge-
hindert und erscheint die sofortige Untersuchung 
oder Entnahme von Blutproben zur Beweissiche-
rung erforderlich, so sind diese Maßnahmen nur 
auf besondere Anordnung des Richters zulässig. 
Der die Maßnahmen anordnende Beschluss ist 
unanfechtbar. Die nach Satz 3 erhobenen Beweise 
dürfen im weiteren Verfahren nur mit Einwilligung 
des hierzu befugten gesetzlichen Vertreters ver-
wertet werden. 

 
(4) … 
(5) Die Anordnung steht dem Richter, bei Ge-

fährdung des Untersuchungserfolges durch Verzö-
gerung, von den Fällen des Absatzes 3 Satz 3 
abgesehen, auch der Staatsanwaltschaft und ihren 
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes) zu. § 81a Abs. 3 gilt entspre-
chend. 

(6) … 
 
§ 111l 

(1)-(5) … 
(6) Gegen Anordnungen der Staatsanwaltschaft 

oder ihrer Ermittlungspersonen kann der Betroffe-
ne gerichtliche Entscheidung beantragen. § 161a 
Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass nach Erhebung der öffentlichen Klage 
das mit der Hauptsache befasste Gericht und nach 
Rechtskraft das Gericht des ersten Rechtszugs für 
die Entscheidung zuständig ist. Das Gericht, in 
dringenden Fällen der Vorsitzende, kann die Aus-
setzung der Veräußerung anordnen. 

fugnisse bei seiner Vernehmung nicht selbst 
wahrnehmen kann. § 142 Absatz 1 gilt entspre-
chend. 

(3) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 3 
und Absatz 2 Satz 1 sind unanfechtbar. Ihre 
Gründe sind aktenkundig zu machen, soweit 
dies den Untersuchungszweck nicht gefährdet. 
 
§ 81c 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Untersuchungen oder Entnahmen von Blut-

proben können aus den gleichen Gründen wie das 
Zeugnis verweigert werden. Haben Minderjährige 
wegen mangelnder Verstandesreife oder haben 
Minderjährige oder Betreute wegen einer psychi-
schen Krankheit oder einer geistigen oder seeli-
schen Behinderung von der Bedeutung ihres Wei-
gerungsrechts keine genügende Vorstellung, so 
entscheidet der gesetzliche Vertreter; § 52 Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 3 gilt entsprechend. Ist der ge-
setzliche Vertreter von der Entscheidung ausge-
schlossen (§ 52 Abs. 2 Satz 2) oder aus sonstigen 
Gründen an einer rechtzeitigen Entscheidung ge-
hindert und erscheint die sofortige Untersuchung 
oder Entnahme von Blutproben zur Beweissiche-
rung erforderlich, so sind diese Maßnahmen nur 
auf besondere Anordnung des Gerichts und, 
wenn dieses nicht rechtzeitig erreichbar ist, der 
Staatsanwaltschaft zulässig. Der die Maßnahmen 
anordnende Beschluss ist unanfechtbar. Die nach 
Satz 3 erhobenen Beweise dürfen im weiteren 
Verfahren nur mit Einwilligung des hierzu befugten 
gesetzlichen Vertreters verwertet werden. 

(4) (unverändert) 
(5) Die Anordnung steht dem Gericht, bei Ge-

fährdung des Untersuchungserfolges durch Verzö-
gerung auch der Staatsanwaltschaft und ihren 
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes) zu; Absatz 3 Satz 3 bleibt unbe-
rührt. § 81a Abs. 3 gilt entsprechend. 

 
(6) (unverändert) 

 
§ 111l 

(1)-(5) (unverändert) 
(6) Gegen Anordnungen der Staatsanwaltschaft 

oder ihrer Ermittlungspersonen kann der Betroffe-
ne gerichtliche Entscheidung durch das nach 
§ 162 zuständige Gericht beantragen. Die §§ 297 
bis 300, 302, 306 bis 309, 311a und 473a gelten 
entsprechend. Das Gericht, in dringenden Fällen 
der Vorsitzende, kann die Aussetzung der Veräu-
ßerung anordnen. 
 
 



 

 

    
 

§ 112a 
(1) Ein Haftgrund besteht auch, wenn der Be-

schuldigte dringend verdächtig ist, 
1.-2. … 

begangen zu haben, und bestimmte Tatsachen die 
Gefahr begründen, dass er vor rechtskräftiger Ab-
urteilung weitere erhebliche Straftaten gleicher Art 
begehen oder die Straftat fortsetzen werde, die 
Haft zur Abwendung der drohenden Gefahr erfor-
derlich und in den Fällen der Nummer 2 eine Frei-
heitsstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten 
ist. 

 
 
 
 
 
(2) … 

 
§ 138 

(1) … 
(2) Andere Personen können nur mit Genehmi-

gung des Gerichts und, wenn der Fall einer not-
wendigen Verteidigung vorliegt und der Gewählte 
nicht zu den Personen gehört, die zu Verteidigern 
bestellt werden dürfen, nur in Gemeinschaft mit 
einer solchen als Wahlverteidiger zugelassen wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 142 

(1) Der zu bestellende Verteidiger wird durch 
den Vorsitzenden des Gerichts möglichst aus der 
Zahl der in dem Gerichtsbezirk niedergelassenen 
Rechtsanwälte ausgewählt. Dem Beschuldigten 
soll Gelegenheit gegeben werden, innerhalb einer 
zu bestimmenden Frist einen Rechtsanwalt zu 
bezeichnen. Der Vorsitzende bestellt den vom 
Beschuldigten bezeichneten Verteidiger, wenn 
nicht wichtige Gründe entgegenstehen. 

(2) … 
 
§ 147 

(1)-(4) … 
(5) Über die Gewährung der Akteneinsicht ent-

scheidet im vorbereitenden Verfahren und nach 
rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens die 
Staatsanwaltschaft, im Übrigen der Vorsitzende 
des mit der Sache befassten Gerichts. Versagt die 

§ 112a 
(1) Ein Haftgrund besteht auch, wenn der Be-

schuldigte dringend verdächtig ist, 
1.-2. (unverändert) 

begangen zu haben, und bestimmte Tatsachen die 
Gefahr begründen, dass er vor rechtskräftiger Ab-
urteilung weitere erhebliche Straftaten gleicher Art 
begehen oder die Straftat fortsetzen werde, die 
Haft zur Abwendung der drohenden Gefahr erfor-
derlich und in den Fällen der Nummer 2 eine Frei-
heitsstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten 
ist. In die Beurteilung des dringenden Ver-
dachts einer Tatbegehung im Sinne des Sat-
zes 1 Nummer 2 sind auch solche Taten einzu-
beziehen, die Gegenstand anderer, auch 
rechtskräftig abgeschlossener, Verfahren sind 
oder waren. 

(2) (unverändert) 
 
§ 138 

(1) (unverändert) 
(2) Andere Personen können nur mit Genehmi-

gung des Gerichts gewählt werden. Gehört die 
gewählte Person im Fall der notwendigen Ver-
teidigung nicht zu den Personen, die zu Vertei-
digern bestellt werden dürfen, kann sie zudem 
nur in Gemeinschaft mit einer solchen als 
Wahlverteidiger zugelassen werden. 

(3) Können sich Zeugen, Privatkläger, Ne-
benkläger, Nebenklagebefugte und Verletzte 
eines Rechtsanwalts als Beistand bedienen 
oder sich durch einen solchen vertreten las-
sen, können sie nach Maßgabe der Absätze 1 
und 2 Satz 1 auch die übrigen dort genannten 
Personen wählen. 
 
§ 142 

(1) Vor der Bestellung eines Verteidigers 
soll dem Beschuldigten Gelegenheit gegeben 
werden, innerhalb einer zu bestimmenden Frist 
einen Verteidiger seiner Wahl zu bezeichnen. 
Der Vorsitzende bestellt diesen, wenn dem kein 
wichtiger Grund entgegensteht. 

 
 
 
(2) (unverändert) 

 
§ 147 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Über die Gewährung der Akteneinsicht ent-

scheidet im vorbereitenden Verfahren und nach 
rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens die 
Staatsanwaltschaft, im Übrigen der Vorsitzende 
des mit der Sache befassten Gerichts. Versagt die 



 

 

    
 

Staatsanwaltschaft die Akteneinsicht, nachdem sie 
den Abschluss der Ermittlungen in den Akten ver-
merkt hat, versagt sie die Einsicht nach Absatz 3 
oder befindet sich der Beschuldigte nicht auf frei-
em Fuß, so kann gerichtliche Entscheidung nach 
Maßgabe des § 161a Abs. 3 Satz 2 bis 4 beantragt 
werden. Diese Entscheidungen werden nicht mit 
Gründen versehen, soweit durch deren Offenle-
gung der Untersuchungszweck gefährdet werden 
könnte. 

 
(6)-(7) … 

 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 158 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 161a 

(1) … 
(2) Bei unberechtigtem Ausbleiben oder unbe-

rechtigter Weigerung eines Zeugen oder Sachver-
ständigen steht die Befugnis zu den in den §§ 51, 
70 und 77 vorgesehenen Maßregeln der Staats-
anwaltschaft zu. Jedoch bleibt die Festsetzung der 
Haft dem Richter vorbehalten; zuständig ist das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Staatsanwalt-

Staatsanwaltschaft die Akteneinsicht, nachdem sie 
den Abschluss der Ermittlungen in den Akten ver-
merkt hat, versagt sie die Einsicht nach Absatz 3 
oder befindet sich der Beschuldigte nicht auf frei-
em Fuß, so kann gerichtliche Entscheidung durch 
das nach § 162 zuständige Gericht beantragt 
werden. Die §§ 297 bis 300, 302, 306 bis 309, 
311a und 473a gelten entsprechend. Diese Ent-
scheidungen werden nicht mit Gründen versehen, 
soweit durch deren Offenlegung der Untersu-
chungszweck gefährdet werden könnte. 

(6)-(7) (unverändert) 
 
§ 154f 

Steht der Eröffnung oder Durchführung des 
Hauptverfahrens für längere Zeit die Abwesen-
heit des Beschuldigten oder ein anderes in 
seiner Person liegendes Hindernis entgegen 
und ist die öffentliche Klage noch nicht erho-
ben, so kann die Staatsanwaltschaft das Ver-
fahren vorläufig einstellen, nachdem sie den 
Sachverhalt so weit wie möglich aufgeklärt und 
die Beweise so weit wie nötig gesichert hat. 
 
§ 158 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Zeigt ein im Inland wohnhafter Verletzter 

eine in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union begangene Straftat an, so 
übermittelt die Staatsanwaltschaft die Anzeige 
auf Antrag des Verletzten an die zuständige 
Strafverfolgungsbehörde des anderen Mit-
gliedstaats, wenn für die Tat das deutsche 
Strafrecht nicht gilt oder von der Verfolgung 
der Tat nach § 153c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
auch in Verbindung mit § 153f, abgesehen wird. 
Von der Übermittlung kann abgesehen werden, 
wenn 

1. die Tat und die für ihre Verfolgung we-
sentlichen Umstände der zuständigen 
ausländischen Behörde bereits bekannt 
sind oder 

2. der Unrechtsgehalt der Tat gering ist und 
der verletzten Person die Anzeige im 
Ausland möglich gewesen wäre. 

 
§ 161a 

(1) (unverändert) 
(2) Bei unberechtigtem Ausbleiben oder unbe-

rechtigter Weigerung eines Zeugen oder Sachver-
ständigen steht die Befugnis zu den in den §§ 51, 
70 und 77 vorgesehenen Maßregeln der Staats-
anwaltschaft zu. Jedoch bleibt die Festsetzung der 
Haft dem nach § 162 zuständigen Gericht vor-
behalten. 



 

 

    
 

schaft ihren Sitz hat, welche die Festsetzung bean-
tragt. 

(3) Gegen die Entscheidung der Staatsanwalt-
schaft nach Absatz 2 Satz 1 kann gerichtliche Ent-
scheidung beantragt werden. Über den Antrag 
entscheidet, soweit nicht in § 120 Abs. 3 Satz 1 
und § 135 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgeset-
zes etwas anderes bestimmt ist, das Landgericht, 
in dessen Bezirk die Staatsanwaltschaft ihren Sitz 
hat. Die §§ 297 bis 300, 302, 306 bis 309, 311a 
sowie die Vorschriften über die Auferlegung der 
Kosten des Beschwerdeverfahrens gelten entspre-
chend. Die Entscheidung des Gerichts ist nicht 
anfechtbar. 

(4) … 
 
§ 163 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 163a 

(1)-(2) … 
(3) Der Beschuldigte ist verpflichtet, auf Ladung 

vor der Staatsanwaltschaft zu erscheinen. Die 
§§ 133 bis 136a und 168c Abs. 1 und 5 gelten 
entsprechend. Über die Rechtmäßigkeit der Vor-
führung entscheidet auf Antrag des Beschuldigten 
das Gericht; § 161a Abs. 3 Satz 2 bis 4 ist anzu-
wenden. 

(4) … 
(5) Bei der Vernehmung eines Zeugen oder 

Sachverständigen durch Beamte des Polizeidiens-
tes sind § 52 Abs. 3, § 55 Abs. 2 und § 81c Abs. 3 
Satz 2 in Verbindung mit § 52 Abs. 3 und § 136a 
entsprechend anzuwenden. 
 
 
 

 
 
(3) Gegen die Entscheidung der Staatsanwalt-

schaft nach Absatz 2 Satz 1 kann gerichtliche Ent-
scheidung durch das nach § 162 zuständige 
Gericht beantragt werden. Gleiches gilt, wenn 
die Staatsanwaltschaft Entscheidungen im 
Sinne des § 68b getroffen hat. Die §§ 297 bis 
300, 302, 306 bis 309, 311a und 473a gelten ent-
sprechend. Gerichtliche Entscheidungen nach 
den Sätzen 1 und 2 sind unanfechtbar. 

 
 
 
(4) (unverändert) 

 
§ 163 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Bei der Vernehmung eines Zeugen durch 

Beamte des Polizeidienstes sind § 52 Absatz 3, 
§ 55 Absatz 2, § 57 Satz 1 und die §§ 58, 58a, 68 
bis 69 entsprechend anzuwenden. Über eine 
Gestattung nach § 68 Absatz 3 Satz 1 und über 
die Beiordnung eines Zeugenbeistands ent-
scheidet die Staatsanwaltschaft; im Übrigen 
trifft die erforderlichen Entscheidungen die die 
Vernehmung leitende Person. Bei Entschei-
dungen durch Beamte des Polizeidienstes 
nach § 68b Absatz 1 Satz 3 gilt § 161a Absatz 3 
Satz 2 bis 4 entsprechend. Für die Belehrung 
des Sachverständigen durch Beamte des Poli-
zeidienstes gelten § 52 Absatz 3 und § 55 Ab-
satz 2 entsprechend. In den Fällen des § 81c 
Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt § 52 Absatz 3 auch 
bei Untersuchungen durch Beamte des Poli-
zeidienstes sinngemäß. 
 
§ 163a 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Der Beschuldigte ist verpflichtet, auf Ladung 

vor der Staatsanwaltschaft zu erscheinen. Die 
§§ 133 bis 136a und 168c Abs. 1 und 5 gelten 
entsprechend. Über die Rechtmäßigkeit der Vor-
führung entscheidet auf Antrag des Beschuldigten 
das nach § 162 zuständige Gericht. 

 
(4) (unverändert) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 200 
(1) Die Anklageschrift hat den Angeschuldigten, 

die Tat, die ihm zur Last gelegt wird, Zeit und Ort 
ihrer Begehung, die gesetzlichen Merkmale der 
Straftat und die anzuwendenden Strafvorschriften 
zu bezeichnen (Anklagesatz). In ihr sind ferner die 
Beweismittel, das Gericht, vor dem die Hauptver-
handlung stattfinden soll, und der Verteidiger an-
zugeben. Bei der Benennung von Zeugen genügt 
in den Fällen des § 68 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 
die Angabe der ladungsfähigen Anschrift. Wird ein 
Zeuge benannt, dessen Identität ganz oder teilwei-
se nicht offenbart werden soll, so ist dies anzuge-
ben; für die Geheimhaltung des Wohn- oder Auf-
enthaltsortes des Zeugen gilt dies entsprechend. 

 
 
 
(2) … 

 
§ 201 

(1) Der Vorsitzende des Gerichts teilt die An-
klageschrift dem Angeschuldigten mit und fordert 
ihn zugleich auf, innerhalb einer zu bestimmenden 
Frist zu erklären, ob er die Vornahme einzelner 
Beweiserhebungen vor der Entscheidung über die 
Eröffnung des Hauptverfahrens beantragen oder 
Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptver-
fahrens vorbringen wolle. 

 
 
 
(2) … 

 
§ 214 

(1) Die zur Hauptverhandlung erforderlichen 
Ladungen ordnet der Vorsitzende an. Zugleich 
ordnet er an, dass Verletzte, die nach § 395 Abs. 1 
und 2 Nr. 1 zur Nebenklage berechtigt sind, Mittei-
lung vom Termin erhalten, wenn aktenkundig ist, 
dass sie dies beantragt haben. Sonstige Verletzte, 
die gemäß § 406g Abs. 1 zur Anwesenheit in der 
Hauptverhandlung berechtigt sind, sollen Mittei-
lungen erhalten, wenn aktenkundig ist, dass sie 
dies beantragt haben. § 406d Abs. 3 gilt entspre-
chend. Die Geschäftsstelle sorgt dafür, dass die 
Ladungen bewirkt und die Mitteilungen versandt 
werden. 

(2)-(4) … 
 
§ 222 

(1) Das Gericht hat die geladenen Zeugen und 
Sachverständigen der Staatsanwaltschaft und dem 
Angeklagten rechtzeitig namhaft zu machen und 
ihren Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben. 

§ 200 
(1) Die Anklageschrift hat den Angeschuldigten, 

die Tat, die ihm zur Last gelegt wird, Zeit und Ort 
ihrer Begehung, die gesetzlichen Merkmale der 
Straftat und die anzuwendenden Strafvorschriften 
zu bezeichnen (Anklagesatz). In ihr sind ferner die 
Beweismittel, das Gericht, vor dem die Hauptver-
handlung stattfinden soll, und der Verteidiger an-
zugeben. Bei der Benennung von Zeugen ist de-
ren Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben, 
wobei es jedoch der Angabe der vollständigen 
Anschrift nicht bedarf. In den Fällen des § 68 
Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 genügt die 
Angabe des Namens des Zeugen. Wird ein Zeu-
ge benannt, dessen Identität ganz oder teilweise 
nicht offenbart werden soll, so ist dies anzugeben; 
für die Geheimhaltung des Wohn- oder Aufent-
haltsortes des Zeugen gilt dies entsprechend. 

(2) (unverändert) 
 
§ 201 

(1) Der Vorsitzende des Gerichts teilt die An-
klageschrift dem Angeschuldigten mit und fordert 
ihn zugleich auf, innerhalb einer zu bestimmenden 
Frist zu erklären, ob er die Vornahme einzelner 
Beweiserhebungen vor der Entscheidung über die 
Eröffnung des Hauptverfahrens beantragen oder 
Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptver-
fahrens vorbringen wolle. Die Anklageschrift ist 
auch dem Nebenkläger und dem Nebenklage-
befugten, der dies beantragt hat, zu übersen-
den; § 145a Absatz 1 und 3 gilt entsprechend. 

(2) (unverändert) 
 
§ 214 

(1) Die zur Hauptverhandlung erforderlichen 
Ladungen ordnet der Vorsitzende an. Zugleich 
veranlasst er die nach § 397 Absatz 2 Satz 3 
und § 406g Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 Satz 2 
erforderlichen Benachrichtigungen vom Ter-
min; § 406d Absatz 3 gilt entsprechend. Die 
Geschäftsstelle sorgt dafür, dass die Ladungen 
bewirkt und die Mitteilungen versandt werden. 

 
 
 
 
 
(2)-(4) (unverändert) 

 
§ 222 

(1) Das Gericht hat die geladenen Zeugen und 
Sachverständigen der Staatsanwaltschaft und dem 
Angeklagten rechtzeitig namhaft zu machen und 
ihren Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben. 



 

 

    
 

Macht die Staatsanwaltschaft von ihrem Recht 
nach § 214 Abs. 3 Gebrauch, so hat sie die gela-
denen Zeugen und Sachverständigen dem Gericht 
und dem Angeklagten rechtzeitig namhaft zu ma-
chen und deren Wohn- oder Aufenthaltsort anzu-
geben. § 200 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt sinngemäß. 

(2) … 
 
§ 241a 

(1) Die Vernehmung von Zeugen unter sech-
zehn Jahren wird allein von dem Vorsitzenden 
durchgeführt. 

(2)-(3) … 
 
§ 243 

(1) … 
(2) Die Zeugen verlassen den Sitzungssaal. 

§ 406g Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. Der Vorsit-
zende vernimmt den Angeklagten über seine per-
sönlichen Verhältnisse. 

(3)-(5) … 
 
§ 247 

Das Gericht kann anordnen, dass sich der An-
geklagte während einer Vernehmung aus dem 
Sitzungszimmer entfernt, wenn zu befürchten ist, 
ein Mitangeklagter oder ein Zeuge werde bei sei-
ner Vernehmung in Gegenwart des Angeklagten 
die Wahrheit nicht sagen. Das gleiche gilt, wenn 
bei der Vernehmung einer Person unter sechzehn 
Jahren als Zeuge in Gegenwart des Angeklagten 
ein erheblicher Nachteil für das Wohl des Zeugen 
zu befürchten ist oder wenn bei einer Vernehmung 
einer anderen Person als Zeuge in Gegenwart des 
Angeklagten die dringende Gefahr eines schwer-
wiegenden Nachteils für ihre Gesundheit besteht. 
Die Entfernung des Angeklagten kann für die Dau-
er von Erörterungen über den Zustand des Ange-
klagten und die Behandlungsaussichten angeord-
net werden, wenn ein erheblicher Nachteil für sei-
ne Gesundheit zu befürchten ist. Der Vorsitzende 
hat den Angeklagten, sobald dieser wieder anwe-
send ist, von dem wesentlichen Inhalt dessen zu 
unterrichten, was während seiner Abwesenheit 
ausgesagt oder sonst verhandelt worden ist. 
 
§ 255a 

(1) … 
(2) In Verfahren wegen Straftaten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184g des 
Strafgesetzbuches) oder gegen das Leben (§§ 211 
bis 222 des Strafgesetzbuches), wegen Misshand-
lung von Schutzbefohlenen (§ 225 des Strafge-
setzbuches) oder wegen Straftaten gegen die per-
sönliche Freiheit nach den §§ 232 bis 233a des 

Macht die Staatsanwaltschaft von ihrem Recht 
nach § 214 Abs. 3 Gebrauch, so hat sie die gela-
denen Zeugen und Sachverständigen dem Gericht 
und dem Angeklagten rechtzeitig namhaft zu ma-
chen und deren Wohn- oder Aufenthaltsort anzu-
geben. § 200 Abs. 1 Satz 3 bis 5 gilt sinngemäß. 

(2) (unverändert) 
 
§ 241a 

(1) Die Vernehmung von Zeugen unter 18 Jah-
ren wird allein von dem Vorsitzenden durchgeführt. 

 
(2)-(3) (unverändert) 

 
§ 243 

(1) (unverändert) 
(2) Die Zeugen verlassen den Sitzungssaal. 

Der Vorsitzende vernimmt den Angeklagten über 
seine persönlichen Verhältnisse. 

 
(3)-(5) (unverändert) 

 
§ 247 

Das Gericht kann anordnen, dass sich der An-
geklagte während einer Vernehmung aus dem 
Sitzungszimmer entfernt, wenn zu befürchten ist, 
ein Mitangeklagter oder ein Zeuge werde bei sei-
ner Vernehmung in Gegenwart des Angeklagten 
die Wahrheit nicht sagen. Das gleiche gilt, wenn 
bei der Vernehmung einer Person unter 18 Jahren 
als Zeuge in Gegenwart des Angeklagten ein er-
heblicher Nachteil für das Wohl des Zeugen zu 
befürchten ist oder wenn bei einer Vernehmung 
einer anderen Person als Zeuge in Gegenwart des 
Angeklagten die dringende Gefahr eines schwer-
wiegenden Nachteils für ihre Gesundheit besteht. 
Die Entfernung des Angeklagten kann für die Dau-
er von Erörterungen über den Zustand des Ange-
klagten und die Behandlungsaussichten angeord-
net werden, wenn ein erheblicher Nachteil für sei-
ne Gesundheit zu befürchten ist. Der Vorsitzende 
hat den Angeklagten, sobald dieser wieder anwe-
send ist, von dem wesentlichen Inhalt dessen zu 
unterrichten, was während seiner Abwesenheit 
ausgesagt oder sonst verhandelt worden ist. 
 
§ 255a 

(1) (unverändert) 
(2) In Verfahren wegen Straftaten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184g des 
Strafgesetzbuches) oder gegen das Leben (§§ 211 
bis 222 des Strafgesetzbuches), wegen Misshand-
lung von Schutzbefohlenen (§ 225 des Strafge-
setzbuches) oder wegen Straftaten gegen die per-
sönliche Freiheit nach den §§ 232 bis 233a des 



 

 

    
 

Strafgesetzbuches kann die Vernehmung eines 
Zeugen unter sechzehn Jahren durch die Vorfüh-
rung der Bild-Ton-Aufzeichnung seiner früheren 
richterlichen Vernehmung ersetzt werden, wenn 
der Angeklagte und sein Verteidiger Gelegenheit 
hatten, an dieser mitzuwirken. Eine ergänzende 
Vernehmung des Zeugen ist zulässig. 
 
§ 395 

(1) Der erhobenen öffentlichen Klage oder dem 
Antrag im Sicherungsverfahren kann sich mit der 
Nebenklage anschließen, wer 

1. durch eine rechtswidrige Tat 
a) nach den §§ 174 bis 174c, 176 bis 181a 

und 182 des Strafgesetzbuches, 
b) nach den §§ 185 bis 189 des Strafge-

setzbuches, 
c) nach den §§ 221, 223 bis 226 und 340 

des Strafgesetzbuches, 
d) nach den §§ 232 bis 233a, 234 bis 235 

und 239 Abs. 3 und den §§ 239a und 
239b des Strafgesetzbuches, 

e) nach § 238 des Strafgesetzbuches und 
§ 4 des Gewaltschutzgesetzes, 

2. durch eine versuchte rechtswidrige Tat nach 
den §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuches 
verletzt ist oder 

3. durch einen Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung (§ 172) die Erhebung der öffentli-
chen Klage herbeigeführt hat. 

(2) Die gleiche Befugnis steht zu 
1. den Eltern, Kindern, Geschwistern und dem 

Ehegatten oder Lebenspartner eines durch 
eine rechtswidrige Tat Getöteten, 

2. demjenigen, der nach Maßgabe des § 374 
in den in § 374 Abs. 1 Nr. 7 und 8 genann-
ten Fällen als Privatkläger aufzutreten be-
rechtigt ist, und dem durch eine rechtswidri-
ge Tat nach § 142 Abs. 2 des Patentgeset-
zes, § 25 Abs. 2 des Gebrauchsmusterge-
setzes, § 10 Abs. 2 des Halbleiterschutzge-
setzes, § 39 Abs. 2 des Sortenschutzgeset-
zes, § 143 Abs. 2 des Markengesetzes, § 51 
Abs. 2 und § 65 Abs. 2 des Geschmacks-
mustergesetzes und den §§ 108a und 108b 
Abs. 3 des Urheberrechtsgesetzes Verletz-
ten. 

(3) Wer durch eine rechtswidrige Tat nach 
§ 229 des Strafgesetzbuches verletzt ist, kann sich 
der erhobenen öffentlichen Klage als Nebenkläger 
anschließen, wenn dies aus besonderen Gründen, 
namentlich wegen der schweren Folgen der Tat, 
zur Wahrnehmung seiner Interessen geboten er-
scheint. 

 

Strafgesetzbuches kann die Vernehmung eines 
Zeugen unter 18 Jahren durch die Vorführung der 
Bild-Ton-Aufzeichnung seiner früheren richterli-
chen Vernehmung ersetzt werden, wenn der An-
geklagte und sein Verteidiger Gelegenheit hatten, 
an dieser mitzuwirken. Eine ergänzende Verneh-
mung des Zeugen ist zulässig. 
 
§ 395 

(1) Der erhobenen öffentlichen Klage oder 
dem Antrag im Sicherungsverfahren kann sich 
mit der Nebenklage anschließen, wer verletzt 
ist durch eine rechtswidrige Tat nach 

3. den §§ 174 bis 182 des Strafgesetzbu-
ches, 

4. den §§ 211 und 212 des Strafgesetzbu-
ches, die versucht wurde, 

5. den §§ 221, 223 bis 226 und 340 des 
Strafgesetzbuches, 

6. den §§ 232 bis 238, 239 Absatz 3, 
§§ 239a, 239b und 240 Absatz 4 des 
Strafgesetzbuches, 

7. § 4 des Gewaltschutzgesetzes, 
8. § 142 des Patentgesetzes, § 25 des Ge-

brauchsmustergesetzes, § 10 des Halb-
leiterschutzgesetzes, § 39 des Sorten-
schutzgesetzes, den §§ 143 bis 144 des 
Markengesetzes, den §§ 51 und 65 des 
Geschmacksmustergesetzes, den §§ 106 
bis 108b des Urheberrechtsgesetzes, 
§ 33 des Gesetzes betreffend das Urhe-
berrecht an Werken der bildenden Küns-
te und der Photographie und den §§ 16 
bis 19 des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb. 

(2) Die gleiche Befugnis steht Personen zu, 
1. deren Kinder, Eltern, Geschwister, Ehe-

gatten oder Lebenspartner durch eine 
rechtswidrige Tat getötet wurden oder 

2. die durch einen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung (§ 172) die Erhebung der 
öffentlichen Klage herbeigeführt haben. 

(3) Wer durch eine andere rechtswidrige Tat, 
insbesondere nach den §§ 185 bis 189, 229, 244 
Absatz 1 Nummer 3, §§ 249 bis 255 und 316a 
des Strafgesetzbuches, verletzt ist, kann sich 
der erhobenen öffentlichen Klage mit der Ne-
benklage anschließen, wenn dies aus besonde-
ren Gründen, insbesondere wegen der schwe-
ren Folgen der Tat, zur Wahrnehmung seiner 
Interessen geboten erscheint. 

(4) Der Anschluss ist in jeder Lage des Ver-
fahrens zulässig. Er kann nach ergangenem 
Urteil auch zur Einlegung von Rechtsmitteln 
geschehen. 



 

 

    
 

(4) Der Anschluss ist in jeder Lage des Verfah-
rens zulässig. Er kann nach ergangenem Urteil 
auch zur Einlegung von Rechtsmitteln geschehen. 
 
 
 
 
 
§ 397 

(1) Der Nebenkläger ist nach erfolgtem An-
schluss, auch wenn er als Zeuge vernommen wer-
den soll, zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung 
berechtigt. Im Übrigen gelten die §§ 378 und 385 
Abs. 1 bis 3 entsprechend. Die Befugnis zur Ab-
lehnung eines Richters (§§ 24, 31) oder Sachver-
ständigen (§ 74), das Fragerecht (§ 240 Abs. 2), 
das Recht zur Beanstandung von Anordnungen 
des Vorsitzenden (§ 238 Abs. 2) und von Fragen 
(§ 242), das Beweisantragsrecht (§ 244 Abs. 3 bis 
6) sowie das Recht zur Abgabe von Erklärungen 
(§§ 257, 258) steht auch dem Nebenkläger zu. 

(2) Wird die Verfolgung nach § 154a be-
schränkt, so berührt dies nicht das Recht, sich der 
erhobenen öffentlichen Klage als Nebenkläger 
anzuschließen. Wird der Nebenkläger zum Verfah-
ren zugelassen, so entfällt eine Beschränkung 
nach § 154a Abs. 1 oder 2, soweit sie die Neben-
klage betrifft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 397a 

(1) Auf Antrag des Nebenklägers ist diesem ein 
Rechtsanwalt als Beistand zu bestellen, wenn die 
Berechtigung zum Anschluss als Nebenkläger auf 
§ 395 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2 oder Abs. 2 
Nr. 1 beruht oder er durch eine rechtswidrige Tat 
nach den §§ 232 bis 233a des Strafgesetzbuches 
verletzt ist und die zum Anschluss berechtigende 
Tat ein Verbrechen ist. Hat der Nebenkläger bei 
Antragstellung das sechzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet oder kann er seine Interessen er-
sichtlich nicht selbst ausreichend wahrnehmen, so 
ist ihm ein Rechtsanwalt als Beistand auch dann 
zu bestellen, wenn die Tat im Sinne des Satzes 1 
ein Vergehen ist oder er durch eine rechtswidrige 
Tat nach § 225 des Strafgesetzbuches verletzt ist. 
Der Antrag kann schon vor der Erklärung des An-

(5) Wird die Verfolgung nach § 154a be-
schränkt, so berührt dies nicht das Recht, sich 
der erhobenen öffentlichen Klage als Neben-
kläger anzuschließen. Wird der Nebenkläger 
zum Verfahren zugelassen, entfällt eine Be-
schränkung nach § 154a Absatz 1 oder 2, so-
weit sie die Nebenklage betrifft. 
 
§ 397 

(1) Der Nebenkläger ist, auch wenn er als 
Zeuge vernommen werden soll, zur Anwesen-
heit in der Hauptverhandlung berechtigt. Er ist 
zur Hauptverhandlung zu laden; § 145a Absatz 
2 Satz 1 und § 217 Absatz 1 und 3 gelten ent-
sprechend. Die Befugnis zur Ablehnung eines 
Richters (§§ 24, 31) oder Sachverständigen 
(§ 74), das Fragerecht (§ 240 Absatz 2), das 
Recht zur Beanstandung von Anordnungen 
des Vorsitzenden (§ 238 Absatz 2) und von 
Fragen (§ 242), das Beweisantragsrecht (§ 244 
Absatz 3 bis 6) sowie das Recht zur Abgabe 
von Erklärungen (§§ 257, 258) stehen auch dem 
Nebenkläger zu. Dieser ist, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, im selben Umfang 
zuzuziehen und zu hören wie die Staatsanwalt-
schaft. Entscheidungen, die der Staatsanwalt-
schaft bekannt gemacht werden, sind auch 
dem Nebenkläger bekannt zu geben; § 145a 
Absatz 1 und 3 gilt entsprechend. 

(2) Der Nebenkläger kann sich des Bei-
stands eines Rechtsanwalts bedienen oder 
sich durch einen solchen vertreten lassen. Der 
Rechtsanwalt ist zur Anwesenheit in der 
Hauptverhandlung berechtigt. Er ist vom Ter-
min der Hauptverhandlung zu benachrichtigen, 
wenn seine Wahl dem Gericht angezeigt oder 
er als Beistand bestellt wurde. 
 
§ 397a 

(1) Dem Nebenkläger ist auf seinen Antrag 
ein Rechtsanwalt als Beistand zu bestellen, 
wenn er 

1. durch ein Verbrechen nach den §§ 176a, 
177, 179, 232 und 233 des Strafgesetzbu-
ches verletzt ist, 

2. durch eine versuchte rechtswidrige Tat 
nach den §§ 211 und 212 des Strafge-
setzbuches verletzt oder Angehöriger ei-
nes durch eine rechtswidrige Tat Getöte-
ten im Sinne des § 395 Absatz 2 Nummer 
1 ist, 

3. durch ein Verbrechen nach den §§ 226, 
234 bis 235, 238 bis 239b, 249, 250, 252, 
255 und 316a des Strafgesetzbuches ver-
letzt ist, das bei ihm zu schweren körper-



 

 

    
 

schlusses gestellt werden. Für die Bestellung des 
Rechtsanwalts gilt § 142 Abs. 1 entsprechend. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Bestel-
lung nach Absatz 1 nicht vor, so ist dem Neben-
kläger für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts 
auf Antrag Prozesskostenhilfe nach denselben 
Vorschriften wie in bürgerlichen Rechtsstreitigkei-
ten zu bewilligen, wenn die Sach- oder Rechtslage 
schwierig ist, der Verletzte seine Interessen selbst 
nicht ausreichend wahrnehmen kann oder ihm dies 
nicht zuzumuten ist. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. § 114 zweiter Halbsatz und § 121 
Abs. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung sind nicht 
anzuwenden. 

(3) Über die Bestellung des Rechtsanwalts und 
die Bewilligung der Prozesskostenhilfe entscheidet 
das mit der Sache befasste Gericht. In den Fällen 
des Absatzes 2 ist die Entscheidung unanfechtbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 406d 

(1) … 
(2) Dem Verletzten ist auf Antrag mitzuteilen, 

ob 
1. … 
2. freiheitsentziehende Maßnahmen gegen 

den Beschuldigten oder den Verurteilten an-
geordnet oder beendet oder ob erstmalig 
Vollzugslockerungen oder Urlaub gewährt 
werden, wenn er ein berechtigtes Interesse 
darlegt und kein überwiegendes schutzwür-
diges Interesse des Betroffenen am Aus-
schluss der Mitteilung vorliegt; in den in 
§ 395 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, c und d und 
Nr. 2 genannten Fällen bedarf es der Darle-
gung eines berechtigten Interesses nicht. 

 
 
 
(3) … 

 
 

lichen oder seelischen Schäden geführt 
hat oder voraussichtlich führen wird, 
oder 

4. durch eine rechtswidrige Tat nach den 
§§ 174 bis 182, 221, 225, 226, 232 bis 235, 
238 Absatz 2 und 3, §§ 239a, 239b, 240 
Absatz 4, §§ 249, 250, 252, 255 und 316a 
des Strafgesetzbuches verletzt ist und er 
bei Antragstellung das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat oder seine Inte-
ressen selbst nicht ausreichend wahr-
nehmen kann. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Be-
stellung nach Absatz 1 nicht vor, so ist dem 
Nebenkläger für die Hinzuziehung eines 
Rechtsanwalts auf Antrag Prozesskostenhilfe 
nach denselben Vorschriften wie in bürgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten zu bewilligen, wenn 
er seine Interessen selbst nicht ausreichend 
wahrnehmen kann oder ihm dies nicht zuzumu-
ten ist. § 114 Satz 1 zweiter Halbsatz und § 121 
Absatz 1 bis 3 der Zivilprozessordnung sind 
nicht anzuwenden. 

(3) Anträge nach den Absätzen 1 und 2 kön-
nen schon vor der Erklärung des Anschlusses 
gestellt werden. Über die Bestellung des 
Rechtsanwalts, für die § 142 Absatz 1 entspre-
chend gilt, und die Bewilligung der Prozess-
kostenhilfe entscheidet der Vorsitzende des 
mit der Sache befassten Gerichts. In den Fällen 
des Absatzes 2 ist die Entscheidung unan-
fechtbar. 
 
§ 406d 

(1) (unverändert) 
(2) Dem Verletzten ist auf Antrag mitzuteilen, 

ob 
1. (unverändert) s 
2. freiheitsentziehende Maßnahmen gegen 

den Beschuldigten oder den Verurteilten an-
geordnet oder beendet oder ob erstmalig 
Vollzugslockerungen oder Urlaub gewährt 
werden, wenn er ein berechtigtes Interesse 
darlegt und kein überwiegendes schutzwür-
diges Interesse des Betroffenen am Aus-
schluss der Mitteilung vorliegt; in den in 
§ 395 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 genann-
ten Fällen sowie in den Fällen des § 395 
Absatz 3, in denen der Verletzte zur Ne-
benklage zugelassen wurde, bedarf es der 
Darlegung eines berechtigten Interesses 
nicht. 

(3) (unverändert) 
 
 



 

 

    
 

§ 406e 
(1) … 
(2) Die Einsicht in die Akten ist zu versagen, 

soweit überwiegende schutzwürdige Interessen 
des Beschuldigten oder anderer Personen entge-
genstehen. Sie kann versagt werden, soweit der 
Untersuchungszweck gefährdet erscheint oder 
durch sie das Verfahren erheblich verzögert wür-
de. 

 
 
 
(3) … 
(4) Über die Gewährung der Akteneinsicht ent-

scheidet im vorbereitenden Verfahren und nach 
rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens die 
Staatsanwaltschaft, im übrigen der Vorsitzende 
des mit der Sache befassten Gerichts. Gegen die 
Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach Satz 1 
kann gerichtliche Entscheidung nach Maßgabe 
des § 161a Abs. 3 Satz 2 bis 4 beantragt werden. 
Die Entscheidung des Vorsitzenden ist unanfecht-
bar. Diese Entscheidungen werden nicht mit Grün-
den versehen, soweit durch deren Offenlegung der 
Untersuchungszweck gefährdet werden könnte. 

 
 
 
(5)-(6) … 

 
§ 406f 

(1) Der Verletzte kann sich im Strafverfahren 
des Beistands eines Rechtsanwalts bedienen oder 
sich durch einen solchen vertreten lassen. 

(2) Bei der Vernehmung des Verletzten durch 
das Gericht oder die Staatsanwaltschaft ist dem 
Rechtsanwalt die Anwesenheit gestattet. Er kann 
für den Verletzten dessen Recht zur Beanstan-
dung von Fragen (§ 238 Abs. 2, § 242) ausüben 
und den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit 
nach § 171b des Gerichtsverfassungsgesetzes 
stellen, nicht jedoch, wenn der Verletzte wider-
spricht. 

(3) Wird der Verletzte als Zeuge vernommen, 
so ist, wenn er dies beantragt, einer Person seines 
Vertrauens die Anwesenheit zu gestatten, es sei 
denn, die Anwesenheit könnte den Untersu-
chungszweck gefährden. Die Entscheidung trifft 
derjenige, der die Vernehmung leitet; sie ist nicht 
anfechtbar. Die Gründe einer Ablehnung sind ak-
tenkundig zu machen. 
 
 
 
 

§ 406e 
(1) (unverändert) 
(2) Die Einsicht in die Akten ist zu versagen, 

soweit überwiegende schutzwürdige Interessen 
des Beschuldigten oder anderer Personen entge-
genstehen. Sie kann versagt werden, soweit der 
Untersuchungszweck gefährdet erscheint. Sie 
kann auch versagt werden, wenn durch sie das 
Verfahren erheblich verzögert würde, es sei 
denn, dass die Staatsanwaltschaft in den in 
§ 395 genannten Fällen den Abschluss der Er-
mittlungen in den Akten vermerkt hat. 

(3) (unverändert) 
(4) Über die Gewährung der Akteneinsicht ent-

scheidet im vorbereitenden Verfahren und nach 
rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens die 
Staatsanwaltschaft, im übrigen der Vorsitzende 
des mit der Sache befassten Gerichts. Gegen die 
Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach Satz 1 
kann gerichtliche Entscheidung durch das nach 
§ 162 zuständige Gericht beantragt werden. Die 
§§ 297 bis 300, 302, 306 bis 309, 311a und 473a 
gelten entsprechend. Die Entscheidung des Ge-
richts ist unanfechtbar, solange die Ermittlungen 
noch nicht abgeschlossen sind. Diese Ent-
scheidungen werden nicht mit Gründen versehen, 
soweit durch deren Offenlegung der Untersu-
chungszweck gefährdet werden könnte. 

(5)-(6) (unverändert) 
 
§ 406f 

(1) Verletzte können sich des Beistands ei-
nes Rechtsanwalts bedienen oder sich durch 
einen solchen vertreten lassen. Einem zur Ver-
nehmung des Verletzten erschienenen anwalt-
lichen Beistand ist die Anwesenheit gestattet. 

(2) Bei einer Vernehmung von Verletzten ist 
auf deren Antrag einer zur Vernehmung er-
schienenen Person ihres Vertrauens die Anwe-
senheit zu gestatten, es sei denn, dass dies 
den Untersuchungszweck gefährden könnte. 
Die Entscheidung trifft die die Vernehmung 
leitende Person; die Entscheidung ist nicht 
anfechtbar. Die Gründe einer Ablehnung sind 
aktenkundig zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 406g 
(1) Wer nach § 395 zum Anschluss als Neben-

kläger befugt ist, ist zur Anwesenheit in der Haupt-
verhandlung berechtigt. Er kann sich auch vor der 
Erhebung der öffentlichen Klage des Beistands 
eines Rechtsanwalts bedienen oder sich durch 
einen solchen vertreten lassen, auch wenn ein 
Anschluss als Nebenkläger nicht erklärt wird. Ist 
zweifelhaft, ob eine Person nach Satz 1 zur Anwe-
senheit berechtigt ist, entscheidet das Gericht 
nach Anhörung der Person und der Staatsanwalt-
schaft über die Berechtigung zur Anwesenheit; die 
Entscheidung ist unanfechtbar. 

(2) Der Rechtsanwalt ist über die in § 406f 
Abs. 2 bezeichneten Befugnisse hinaus zur Anwe-
senheit in der Hauptverhandlung berechtigt, auch 
soweit diese nicht öffentlich ist. Ihm ist bei richterli-
chen Vernehmungen und bei der Einnahme eines 
richterlichen Augenscheins die Anwesenheit zu 
gestatten, wenn dadurch nicht der Untersuchungs-
zweck gefährdet wird; die Entscheidung ist unan-
fechtbar. Für die Benachrichtigung gelten § 168c 
Abs. 5 und § 224 Abs. 1 entsprechend. 

(3) § 397a gilt entsprechend für 
1. die Bestellung eines Rechtsanwalts und 
2. die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für 

die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts. 
Im vorbereiteten Verfahren entscheidet das Ge-
richt, das für die Eröffnung des Hauptverfahrens 
zuständig wäre. 

 
 
 
 
 
 
(4) … 

 
§ 406h 

(1) Der Verletzte ist auf seine Befugnisse nach 
den §§ 406d, 406e, 406f und 406g sowie auf seine 
Befugnis, sich der erhobenen öffentlichen Klage 
als Nebenkläger anzuschließen (§ 395) und die 
Bestellung oder Hinzuziehung eines Rechtsan-
walts als Beistand zu beantragen (§ 397a), hinzu-
weisen. 

(2) Der Verletzte oder sein Erbe ist in der Regel 
und so früh wie möglich darauf hinzuweisen, dass 
und in welcher Weise er einen aus der Straftat 
erwachsenen vermögensrechtlichen Anspruch 
nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts gel-
tend machen kann. 

(3) Der Verletzte soll auf die Möglichkeit, Unter-
stützung und Hilfe auch durch Opferhilfeeinrich-
tungen zu erhalten, hingewiesen werden. 

§ 406g 
(1) Nach § 395 zum Anschluss mit der Ne-

benklage Befugte können sich auch vor Erhe-
bung der öffentlichen Klage und ohne Erklä-
rung eines Anschlusses eines Rechtsanwalts 
als Beistand bedienen oder sich durch einen 
solchen vertreten lassen. Sie sind zur Anwe-
senheit in der Hauptverhandlung berechtigt, 
auch wenn sie als Zeugen vernommen werden 
sollen. Ist zweifelhaft, ob eine Person neben-
klagebefugt ist, entscheidet über das Anwe-
senheitsrecht das Gericht nach Anhörung der 
Person und der Staatsanwaltschaft; die Ent-
scheidung ist unanfechtbar. Nebenklagebefug-
te sind vom Termin der Hauptverhandlung zu 
benachrichtigen, wenn sie dies beantragt ha-
ben. 

(2) Der Rechtsanwalt des Nebenklagebefug-
ten ist zur Anwesenheit in der Hauptverhand-
lung berechtigt; Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. Er ist vom Termin der Hauptverhand-
lung zu benachrichtigen, wenn seine Wahl dem 
Gericht angezeigt oder er als Beistand bestellt 
wurde. Die Sätze 1 und 2 gelten bei richterli-
chen Vernehmungen und der Einnahme richter-
lichen Augenscheins entsprechend, es sei 
denn, dass die Anwesenheit oder die Benach-
richtigung des Rechtsanwalts den Untersu-
chungszweck gefährden könnte. 

(3) § 397a gilt entsprechend für 
1. die Bestellung eines Rechtsanwalts und 
2. die Bewilligung von Prozesskostenhilfe 

für die Hinzuziehung eines Rechtsan-
walts. 

Im vorbereitenden Verfahren entscheidet das 
nach § 162 zuständige Gericht. 

(4) (unverändert) 
 
§ 406h 
Verletzte sind möglichst frühzeitig, regelmäßig 
schriftlich und soweit möglich in einer für sie 
verständlichen Sprache auf ihre aus den 
§§ 406d bis 406g folgenden Befugnisse und 
insbesondere auch darauf hinzuweisen, dass 
sie 

1. sich unter den Voraussetzungen der 
§§ 395 und 396 dieses Gesetzes oder des 
§ 80 Absatz 3 des Jugendgerichtsgeset-
zes der erhobenen öffentlichen Klage mit 
der Nebenklage anschließen und dabei 
nach § 397a beantragen können, dass ih-
nen ein anwaltlicher Beistand bestellt 
oder für dessen Hinzuziehung Prozess-
kostenhilfe bewilligt wird, 

 



 

 

    
 

(4) § 406d Abs. 3 Satz 1 gilt jeweils entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 478 

(1)-(2) … 
(3) In den Fällen des § 475 kann gegen die 

Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach Ab-
satz 1 gerichtliche Entscheidung nach Maßgabe 
des § 161a Abs. 3 Satz 2 bis 4 beantragt werden. 
Die Entscheidung des Vorsitzenden ist unanfecht-
bar. Diese Entscheidungen werden nicht mit Grün-
den versehen, soweit durch deren Offenlegung der 
Untersuchungszweck gefährdet werden könnte. 
 
 
 
 
 

2. nach Maßgabe der §§ 403 bis 406c dieses 
Gesetzes und des § 81 des Jugendge-
richtsgesetzes einen aus der Straftat er-
wachsenen vermögensrechtlichen An-
spruch im Strafverfahren geltend machen 
können, 

3. nach Maßgabe des Opferentschädi-
gungsgesetzes einen Versorgungsan-
spruch geltend machen können, 

4. nach Maßgabe des Gewaltschutzgeset-
zes den Erlass von Anordnungen gegen 
den Beschuldigten beantragen können 
sowie 

5. Unterstützung und Hilfe durch Opferhil-
feeinrichtungen erhalten können, etwa in 
Form einer Beratung oder einer psycho-
sozialen Prozessbegleitung. 

Liegen die Voraussetzungen einer bestimmten 
Befugnis im Einzelfall offensichtlich nicht vor, 
kann der betreffende Hinweis unterbleiben. 
Gegenüber Verletzten, die keine zustellungsfä-
hige Anschrift angegeben haben, besteht keine 
Hinweispflicht. Die Sätze 1 und 3 gelten auch 
für Angehörige und Erben von Verletzten, so-
weit ihnen die entsprechenden Befugnisse 
zustehen. 
 
§ 473a 

Hat das Gericht auf Antrag des Betroffenen 
in einer gesonderten Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit einer Ermittlungsmaßnahme 
oder ihres Vollzuges zu befinden, bestimmt es 
zugleich, von wem die Kosten und die notwen-
digen Auslagen der Beteiligten zu tragen sind. 
Diese sind, soweit die Maßnahme oder ihr Voll-
zug für rechtswidrig erklärt wird, der Staats-
kasse, im Übrigen dem Antragsteller aufzuerle-
gen. § 304 Absatz 3 und § 464 Absatz 3 Satz 1 
gelten entsprechend. 
 
§ 478 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) In den Fällen des § 475 kann gegen die 

Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach Ab-
satz 1 gerichtliche Entscheidung durch das nach 
§ 162 zuständige Gericht beantragt werden. Die 
§§ 297 bis 300, 302, 306 bis 309, 311a und 473a 
gelten entsprechend. Die Entscheidung des Ge-
richts ist unanfechtbar, solange die Ermittlungen 
noch nicht abgeschlossen sind. Diese Ent-
scheidungen werden nicht mit Gründen versehen, 
soweit durch deren Offenlegung der Untersu-
chungszweck gefährdet werden könnte. 
 
 



 

 

    
 

§ 492 
(1)-(2) … 
(3) Die Staatsanwaltschaften teilen die einzu-

tragenden Daten der Registerbehörde zu dem in 
Absatz 2 Satz 2 genannten Zweck mit. Auskünfte 
aus dem Verfahrensregister dürfen nur Strafverfol-
gungsbehörden für Zwecke eines Strafverfahrens 
erteilt werden. § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 des Waffen-
gesetzes bleibt unberührt; die Auskunft über die 
Eintragung wird insoweit im Einvernehmen mit der 
Staatsanwaltschaft, die die personenbezogenen 
Daten zur Eintragung in das Verfahrensregister 
mitgeteilt hat, erteilt, wenn hiervon eine Gefähr-
dung des Untersuchungszwecks nicht zu besorgen 
ist. 

 
(4)-(6) … 

 

§ 492 
(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Staatsanwaltschaften teilen die einzu-

tragenden Daten der Registerbehörde zu dem in 
Absatz 2 Satz 2 genannten Zweck mit. Auskünfte 
aus dem Verfahrensregister dürfen nur Strafverfol-
gungsbehörden für Zwecke eines Strafverfahrens 
erteilt werden. § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 des Waffen-
gesetzes und § 8a Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 
des Sprengstoffgesetzes bleiben unberührt; die 
Auskunft über die Eintragung wird insoweit im Ein-
vernehmen mit der Staatsanwaltschaft, die die 
personenbezogenen Daten zur Eintragung in das 
Verfahrensregister mitgeteilt hat, erteilt, wenn hier-
von eine Gefährdung des Untersuchungszwecks 
nicht zu besorgen ist. 

(4)-(6) (unverändert) 
 

 
 


